
InformationenzumEhevertrag
Fast ein DrittelallerEhen scheitern. ImmermehrEhe-
leute schließen daher vor oder auchwährendder Ehe
einen Ehevertrag, umimFalle einerScheidung bösen
Überraschungen vorzubeugen.ZurUnparteilichkeit
verpflichtet,berät derNotar über alleGestaltungs-
möglichkeitenundpasst den Ehevertrag den persön-
lichen undfinanziellenVerhältnissen beider Ehegatten

an.Dawirtschaftlich sehrweitgehende Regelungen
getroffen werden können,ist die notarielleBeurkun-
dungdes Ehevertrages vorgeschrieben.DerNotar
kannauch weiterhelfenbei speziellenFragen,die sich
beispielsweiseaus der unterschiedlichenStaats-
angehörigkeitder Ehegatten undihrensich daraus
ergebenden Folgen ergeben.

Haben deutsche Ehegatten keinenEhevertrag geschlossen, so leben sie imgesetzlichen Güterstandder Zugewinn-
gemeinschaft.

Dies bedeutet:
Das Vermögen vonMann undFrau istundbleibtgetrennt.Dies giltsowohl fürdas bereits indie Ehe einge-
brachte als auch fürdas nach Eheschließung hinzuerworbenen Vermögen.

Jeder Ehegatte kannüber sein Vermögengrundsätzlichalleineverfügen.Die Zustimmungdes anderen
Ehepartner ist nurerforderlich,wennein Ehepartner über seingesamtes Vermögenoder denwesentlichen Teil
desselben verfügen will(z.B.Verkaufseiner einzigen Immobilie,wenn erdaneben nicht weiteres Vermögen im
Wert vonmindestens15% der Immobiliehat)

Entgegen einer weitverbreitetenMeinunggibtes imgesetzlichen Güterstand keineautomatische Mithaftung
des Ehepartners fürdie Schulden des anderen.Eine gemeinsame Haftungbesteht nurfürdie gemeinsamauf-
genommenenSchulden oder gegenseitige Bürgschaften.Hierhaftet der Ehegatte auf Grundseiner eigenen
Unterschrift undnicht aufGrundder Ehe.

Endet der gesetzliche Güterstand durchEhescheidung kommtes zudem sog.Zugewinnausgleich (hierzu
Näheres unterAbschnitt B.)

Der gesetzliche Güterstand

FürdieRechtsbeziehungenzwischenEhegatten
hatdas BürgerlicheGesetzbuch eineReihe von
Vorschriftenvorgesehen, die besonders den Fallder
Scheidung regeln.Vondiesen Vorschriften kannin
bestimmtenGrenzendurchVereinbarungeines Ehe-
vertrages abgewichen werden.

Die gesetzliche Regelunggeht vonder sog.
Einverdienerehe als sog.Erstehe aus,bei der ein

Ehepartner den Haushalt führtunddie gemeinsamen
Kinder erzieht,währendder andere Ehepartner das
Familieneinkommenerzielt.Für diese Fälle sind die
gesetzlichen Regelungenhäufigeinangemessener
Ausgleich.

Treffendie Eheleute keine Regelung fürden Fall der
Scheidung, gelten– vereinfacht dargestellt – folgende
Regelungen:

Diegesetzlichen Folgender Ehescheidung
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Zugewinnausgleich
Bei Beendigung der Ehe wirddurchVergleichdes Anfangs-undEndvermögens eines jeden Ehegatten
ermittelt,welcher den höheren Zugewinnwährendder Ehe erwirtschaftet hat.Dieser wirdhälftigunterden
Ehepartnern geteilt.Sonderregelungen gelten bezüglichErbschaften undGeschenken: Diese unterliegendem
Zugewinnausgleich nurbezüglichihrerWertsteigerung.

Unterhalt
Ehegatten schulden einandernach der Scheidung u.U.sog.nachehelichen Unterhalt.Das Gesetz sieht eine
Reihe von Unterhaltstatbeständen vor(z.B.Unterhaltwegen Kinderbetreuung,Unterhaltwegen Krankheit,etc.).

Versorgungsausgleich:
Auch bei den Renten undsonstigen Versorgungsanwartschaften findet einhälftigerAusgleich derwährend
der Ehe erworbenenRechte undAnsprüche amEnde der Ehezeitstatt.

Der Ehevertrag DurchEhevertrag kannvon den gesetzlichen Vorschriften
inbestimmtenGrenzenabgewichenwerden.Meistens
werdenEheverträge vor derHochzeitgeschlossen.
Allerdingssind solche Vereinbarungen jederzeit,d.h.
auch nach der Eheschließung möglich,gegebenen-
fallsauch noch kurzvor einerScheidung.

Die Vereinbarungeines Ehevertrages ist immerdann
sinnvoll,wennvon dem gesetzlichen Grundmodellder
Einverdienerehe abgewichen wird(z.B.Zweitehemit
jeweilseinseitigen Kindern;Doppelverdienerehe) oder
sonst spezielle Umstände vorliegen (wiez.B.große
Einkommens-oder Vermögensunterschiede oder ein
Ehepartner ist selbständigerUnternehmerundmöchte

dieAusgleichspflichtetwaigerWertsteigerungen des
Unternehmens währendder Ehe ausschließen).Hier
passen die gesetzlichen Regelungen nicht immer.

Der notarielleEhevertrag lässt eine individuelle,
angemessene Regelungzwischenden Vertragspart-
nernzu.Wichtig ist, dass die Ehepartner genau ihre
gegenseitigen Interessen undWünsche analysieren
unddemNotar mitteilen.Der Notar kanndann eine
den individuellenVerhältnissenangepasste Lösung
vorschlagen. Der Notarwirddie Ehepartner ausführlich
beraten – undzwarbeide Seiten, denn er ist zurNeu-
tralitätverpflichtet.

Inhaltdes Ehevertrages

Regelungdes Güterstandes
DerGüterstandbetrifftdie Frage des Vermögensausgleichs bei Scheidung. Imgesetzlichen Güterstandder
Zugewinngemeinschaft findet(hinsichtlichdes imLaufe der Ehe erworbenen Vermögens) einhälftigerAus-
gleich inGeld statt.

Bei den Ehegatten besteht häufigdie irrigeVorstellung,dass imgesetzlichen Güterstand jederEhegatte für
die Schulden des anderen Ehegatten haftet.Das ist falsch.Auch beider Zugewinngemeinschaftbestehen
selbständige Vermögen undselbständige Verantwortlichkeitender Ehegatten. Nurwennein Ehegatte z.B.
gegenüber der Bank denDarlehensvertrag mitunterschriebenhat,haftet er auch.Aus Haftungsgründenbringt
daher z.B.die Gütertrennunggegenüber der Zugewinngemeinschaft keineVorteile.Hier ist eher einnotarielles
Vermögensverzeichnis sinnvoll,indem dieEhegatten genau aufführen,wemwelche Gegenstände des Haus-
rates undder Wohnungseinrichtungoder sonstige Vermögensgegenstände gehören.

Grundsätzlichkannjeder Ehegatte mit seinem Vermögenmachen,was er möchte,auch imgesetzlichen
Güterstand der Zugewinngemeinschaft.Dieser Grundsatzfindetaber eine wichtige Einschränkung:Die
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Zustimmungdes anderen Ehegatten ist erforderlich,wennder eine Ehegatte über sein VermögenimGanzen
oder den größtenTeilseines Vermögens verfügen will(z.B.ein wertvolles Grundstück).Gleiches giltbei der
VerfügungüberHausratsgegenstände. Diese Regelungen der §§1365 und1369 BGB könnenineinemEhe-
vertrag ausgeschlossen werden,so dass jeder Ehegatte inallenFällen übersein Vermögenverfügen kann.

Die Ehegatten könnendie sog.Gütertrennungvereinbaren.Während der Ehe sinddieUnterschiede zwischen
GütertrennungundZugewinngemeinschaft relativgering.Auch inder Zugewinngemeinschaft erwirbt jeder
Ehegatte dieVermögensgegenstände allein;es findetkeingemeinschaftlicher Vermögenserwerbstatt. Bei
der Ehescheidung dagegen bestehen erheblicheUnterschiede.Bei der Zugewinngemeinschaftist der sog.
Zugewinnausgleich durchzuführen.Bei der Gütertrennungfindetdagegen keinAusgleich statt, gleichgültig,
umwie viel jeder Ehegatte sein Vermögenvermehrt hat.Auch dieGütertrennunghat eine Reihe vonNach-
teilen,vor allenDingen imsteuerlichen Bereich. Stirbt ein Ehepartner, so hat beiGütertrennungder Hinter-
bliebene ggf.einen deutlichgeringerenErbschaftssteuerfreibetrag undPflichtteil alsbeimGüterstand der
Zugewinngemeinschaft.

Empfehlenswert kanndaher diesog.modifizierteZugewinngemeinschaft sein. Sie ist keingesetzlicher Güter-
stand,sondern eineaufdie persönlichen Bedürfnisse vertraglichzugeschnitteneZugewinngemeinschaft.So
kannetwa ein Unternehmen oder eine Immobilieganzaus dem Zugewinnausgleichherausgehalten werden.
Es findetdann imFall der Scheidung diesbezüglich keinfinanziellerAusgleich statt. Die modifizierteZugewinn-
gemeinschaft kannbspw.auch dahingehendausgestaltet werden,dass das gesamte Anfangsvermögen,
welches die Ehepartner zuBeginn der Ehe hatten,aus demZugewinnausgleichherausgehaltenwird.

Eher seltener ist diesog.Gütergemeinschaft. Bei der Gütergemeinschaft wirddas Vermögender Eheleute zum
gemeinsamen Vermögen.Die Folgen sindweitreichend.Vermögensrechtliche Entscheidungen könnengrundsätz-
lichnurnochmitdem Einverständnis des Partners getroffenwerden.Inder Gütergemeinschaft haftet jederPartner
auch fürdie Schulden des anderen.Wegen dieser Nachteile istdieGütergemeinschaft heuteselten anzutreffen.

Regelungen zumUnterhalt
Auch Unterhaltsregelungensind imEhevertrag mög-
lich.Die Ehegatten könnengrundsätzlichbestimmen,
dass der nacheheliche Unterhaltvollständigausge-
schlossen oder eingeschränkt wird. Ein Verzichtauf
nacheheliche Unterhaltsansprüchewegen Betreuung
gemeinsamer Kinder wirdebenso wie einVerzichtauf
Unterhaltwegen Krankheitaber nurinseltenen Fällen

inFrage kommen.Die Rechtsprechung hat vorallem
beimUnterhaltwegen Betreuung gemeinsamer
Kinder,wegen Alters oder Krankheitden Möglich-
keiteneiner ehevertraglichen Vereinbarungenge
Grenzen gezogen.Einzelheiten hierzukönnen ineinem
Gespräch mitdemNotar erörtert werden.

Versorgungsausgleich
Auch der sog.Versorgungsausgleich imFall der Schei-
dungkannimEhevertrag geregelt werden.Ein voll-
ständigerVerzichtsetzt jedoch voraus,dass entweder
jeder Ehegatte eine eigenständigeAlterversorgung

(z.B. Lebensversicherung) aufbautoder zumindest
aufbauenkannoder statt des Versorgungsausgleich
eine andereFormder Altersabsicherungvereinbart
wird(z.B.Lebensversicherung oder Mietobjekt).
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Sonderfall Scheidung

Scheiden tutnicht nurweh,sondern kannauch sehr
teuer werden.Das giltbesonders, wenn sich die
Eheleute erbittert streiten.Viele Ehepartner wissen
nicht,dass eine einvernehmlicheScheidung unter
Beiziehungeines Notars als neutralemVermittlerviel
Geld sparen kann.

Voraussetzungfüreine einverständliche Scheidung ist
allerdings,dass die Eheleute zueiner friedlichenLösung

bereit sindunddiewichtigsten Fragen der Scheidung
ohne gerichtliche Hilferegeln lassen wollen.Eine
einverständliche Scheidung setzt eine Vereinbarung
überdie Scheidungsfolgen voraus, inder zumindest
folgendePunkte geregeltwerdenmüssen:

Gegenseitige Einwilligungder Ehepartner indie Scheidung,

Unterhaltszahlungfürgemeinsame Kinder,

gegenseitige Unterhaltsansprücheder Ehepartner,

künftigeBenutzung derehelichen Wohnung und

Verteilungdes Hausrates.

Zusätzlich lassen sich imRahmen dernotariellenScheidungsvereinbarung weitere Fragen regeln,wie z.B.
Zugewinnausgleich,

Vermögensverteilung,

VerteilungkünftigerRentenansprüche (Versorgungsausgleich),

erbrechtliche Fragen und

Tilgunggemeinsamer Schulden.

Sonstige Regelungen
Auch sonstige Regelungen,welche die Ehepartner für
ihrekünftigeEhe treffen wollen,können inden Ehever-
trag grundsätzlichaufgenommen werden.

Der Gestaltungdes Ehevertrages sindallerdings
Grenzen gesetzt. Die Grenze istdort zuziehen,wo die
vereinbarte Lastenverteilung der individuellen

Gestaltungder ehelichen Lebensverhältnisse inkeiner
Weise mehrgerecht wird,weilsie eventuell einseitig
ist undfürden belasteten Ehegatten bei verständiger
Würdigungdes Wesens der Ehe unzumutbarer-
scheint.DieGerichte setzeneinseitigenEheverträgen
mittlerweileeinen scharfen Riegel vor.
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Notarkosten DieNotargebührenfüreinen Ehevertrag richten sich
regelmäßignach dem Vermögenvon MannundFrau
nach Abzugevtl. Schulden. Betrifft der Ehevertrag nur
bestimmteGegenstände, ist regelmäßigderenWert
ohneAbzugvon Schulden maßgeblicherGeschäfts-
wert,maximal jedoch der Gesamtvermögenswert
beider Ehegatten nach Abzugevtl.Schulden.

Bei der Modifizierungdes gesetzlichen Güterstandes
der Zugewinngemeinschaftist derGeschäftswert
nach dem Ausmaß der vereinbartenModifizierung
vorzunehmen,wobei als Grundlageebenfalls das
beiderseitige Reinvermögen derEhegatten zugrunde
zulegen ist.

Sollten Sie überdieses Merkblatt hinausweitereErläuterungen(insbesondere zuden entstehenden Kosten)wünschen,stehen
wirmitunseren Sachbearbeitern Ihnen hierzu gerne zurVerfügung.

Durch jede Regelung,die inder Scheidungsverein-
barung getroffen wird,wirddas gerichtliche
Scheidungsverfahren vereinfacht undverkürzt.Wollen
sich die Ehepartner möglichst rasch nach demeinjäh-
rigenobligatorischen Trennungsjahrscheiden lassen,
habensie nachAbschluss einernotariellen Schei-
dungsvereinbarungdie Möglichkeit,sich in einem
vereinfachten,gerichtlichen Verfahrengemeinsam
nurnoch durcheinen Rechtsanwalt vertreten zu

lassen.Demgegenüber musssich bei einer streitigen
Ehescheidung jederEhepartner durcheinenRechts-
anwaltvertreten lassen.Beim Abfassen der notariellen
Scheidungsvereinbarung achtet der Notardarauf,dass
keinePartei benachteiligt wird.Der Notar ist aufgrund
seines öffentlichen Amtes zustrikterNeutralitätver-
pflichtet undhat daraufzuachten, dass die Interessen
beider Ehepartner ausreichend berücksichtigtwerden.

Bei einem Reinvermögenvon €50.000,00kostet der
Ehevertrag etwa € 264,00;bei einemReinvermögen
von € 500.000,00ca. € 1.614,00(jeweils zzgl.gesetzl.
MwSt undAuslagen).

Weitere getroffene Vereinbarungen,z.B. Unterhalts-
regelungen,könnenggf.die Gebühren erhöhen.
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